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Festgefahren Eine Diskussion über Aufenthaltsdauer und Besuchsrecht

Zwei Begegnungen aus der letzten Zeit veranlassen
uns, heute ein Problem zur Diskussion zu stellen.
Es wird unserer gemeinsamen Sache und Aufgabe
nützlich und fördernd sein, wenn möglichst viele
Leser uns kurz ihre Ansicht und Erfahrungen
mitteilen. Wir erwarten keine langen Aufsätze,
sondern eine Anzahl kurz gefasster Meinungsäusserungen.

Die berufstätige Mutter dreier Kinder sah sich
gezwungen, ihre beiden jüngeren Töchter für die
Dauer eines Jahres einem Erziehungsheim
anzuvertrauen. Schon früher hatte sich die eine Tochter
während eines Jahres in einem Kinderheim
aufgehalten. Gerne hätten wir damals gesehen, wenn
das Kind noch länger dort verblieben wäre. Dazu
konnte die Mutter, als Inhaberin der elterlichen
Gewalt, nicht gezwungen werden; zudem war mit
dem einjährigen Aufenthalt immerhin einiges
erreicht worden, das wir anerkennen mussten.
Nun aber hatten sich die Verhältnisse erneut
zugespitzt, so sehr, dass die Mutter von sich
aus uns aufsuchte und bat, zwei ihrer Töchter

für die Dauer eines Jahres in einem
Erziehungsheim mit Familiencharakter unterzubrin¬

gen. Während einigen Wochen wurde nun
«verhandelt». Die Mutter der Kinder erklärte
unnachgiebig, ihre Zustimmung nur für einen
einjährigen Heimaufenthalt zu geben. Wir aber
versuchten ihr klar zu machen, dass zwei Jahre das
Minimum seien, wenn wirklich erzieherisch etwas
erreicht werden solle. Auch wiesen wir darauf
hin, dass verschiedene best anerkannte Heime die
Aufnahme von der Verpflichtung für einen
Mindestaufenthalt von zwei Jahren abhängig machen.
Wir können hier nicht ausführen, was alles
in verschiedenen Aussprachen zwischen der Mutter
der Kinder, dem Arzt als Hausfreund, der
Fürsorgerin und uns sich abgespielt hat. Wie eine
Löwin für ihre Jungen, so hat sich die Mutter
für ihre Kinder gewehrt und mit massiven
Vorwürfen an die Adresse der Behörden, Fürsorgeämter,

Fürsorginstanzen und selbstverständlich
Vormundschaftsorgane wahrlich nicht gespart:
«Woher nimmt man die Freiheit, meine Kinder
gleich zu behandeln wie jene, die in Tat und
Wahrheit schwererziehbar sind und versorgt werden

müssen? Wie unmenschlich ist auch eine
Besuchsordnung, nach welcher Eltern und Kinder
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